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Petition gemäß § 34 NKomVG und Art. 17 GG

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Köhne,

sehr geehrte Damen und Herren des Rates der Stadt Laatzen,

in den vergangenen Jahren sind in Laatzen Handlungen, auch von

Ortspolitikern vorgenommen worden, die eine faschistische und antisemitische

Konnotation aufgewiesen haben. Nach hiesiger Auffassung verlangen sie eine

Bewertung durch die Stadt Laatzen als politische Instanz.

Viele Institutionen und Politiker auf Bundes- und Landesebene haben die

betreffenden Handlungen als unseren Grundwerten widersprechend mißbilligt

bzw. verurteilt.

Derartige Mißbilligungen sind durch den Rat der Stadt Laatzen bislang nicht

erfolgt, obwohl ihm bekannt ist, dass eine derartige Mißbilligung gerade von

Überlebenden der Shoah gewünscht wird.

In der jüngeren Vergangenheit – Volkstrauertag 2016 – sind die

Totengedenksteine von deportierten und ermordeten Juden von einem

Totengedenkfeld anonym entfernt worden. Während sowohl der Präsident der

Region Hannover wie auch Vertreter der katholischen Kirche, Herr Bischof

Trelle, Frau Staatssekretärin Dr. Flachsbarth, Präsidentin des katholischen

Frauenbundes, Vertreter der Ev. luth. Landeskirche Hannovers, nicht zuletzt in

Ansehung der Antisemitismuserklärung der EKD 2017 und des

Antisemitismusberichts der Bundesregierung 2017, eine derartige Handlung

mißbilligt haben, beantworten Sie Petitionsanträge auf Verurteilung derartiger

Ereignisse und die Anerkennung hierzu erfolgter Mißbilligungen nur durch

Ratsbeschluß mit: „Kenntnis genommen“. Inhaltliche Stellungnahmen und

Bewertungen werden seit Jahren von Ihnen nicht vorgenommen.
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Herr Dreyer, Mitglied des Rates der Stadt Laatzen, hat in einem privaten

Schreiben im Dezember 2016 benannt:

Natürlich verurteile ich die Ihnen und Ihrer Familie zugefügte Straftat

[anonyme Wegnahme jüdischer Gedenksteine]. Das ist pietätlos und ethisch,

moralisch nicht hinnehmbar.

Kirchlicherseits ist benannt worden:

Die Entwendung der Gedenksteine Ihrer Angehörigen im Anschluss des

letztjährigen Volkstrauertages lässt sich auch in unseren Augen als

antisemitische Handlungen interpretieren. Diese Steine sind gezielt entwendet

worden, um Sie und Ihre Frau zu verletzen. […] Das verurteilen wir.

Vergleichbaren faschistisch/antisemitisch konnotierten Ereignissen im

Zeitraum 2012 bis 2014 ist der Deutsche Bundestag am 26.02.2015 mit einer

Erklärung gegen den Antisemitismus entgegengetreten.

Der dem Deutschen Bundestag vorgelegte Sachverhalt lautete:

Mit der Petition wird begehrt, dass der Bundestagspräsident und die

Abgeordneten des Deutschen Bundestages die Äußerungen des

Vorsitzenden des Rates der Stadt Laatzen sowie die Gedenkfeiern von

Neonazis vor nationalsozialistischen Ehrenmälern unter der

Schirmherrschaft des Bürgermeisters von Laatzen auf das Schärfste

verurteilen.

Die Petentin führt in ihrer Eingabe aus, ihre Familie habe am 17. November

2013 ein Plakat mit den Worten des Gebets "EI male rachamim" (Gott

voller Erbarmen) zum Gedenken an den Holocaust gezeigt. Die Reaktion

des Vorsitzenden des Rates der Stadt Laatzen sei gewesen, dass ihre

Familie und das Plakat als "erbärmlich" bezeichnet worden sei. Hierin sei

nicht nur eine Beleidigung ihrer Familie, sondern auch eine Beleidigung

des jüdischen Volkes zu sehen. Ihre Familie sei schon zuvor bedroht und

ihr Haus mit schwarzer Farbe beschmiert worden.

Die Petentin führt weiter aus, sie sei selbst Holocaust-Überlebende und

könne aufgrund ihrer nun wieder erwachenden Traumatisierung ihre

Familie nicht in Deutschland besuchen. Sie fordert, dass der Präsident des

Deutschen Bundestages und die Abgeordneten die Äußerungen des

Vorsitzenden des Rates der Stadt Laatzen sowie die Gedenkfeiern von

Neonazis vor nationalsozialistischen Ehrenmälern unter der

Schirmherrschaft des Bürgermeisters von Laatzen aufs Schärfste

verurteilen.
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Hierzu hat der Deutsche Bundestag ausgeführt:

Ungeachtet dessen unterstreicht der Ausschuss, dass es in Gänze außer

Frage steht, dass Antisemitismus in unserer freiheitlich-demokratischen

Gesellschaft nicht hinnehmbar ist. Antisemitismus ist ein Problem, das alle

angeht. Das entschlossene Vorgehen gegen jede Form des Antisemitismus

zu fördern ist Pflicht der Politik.

Hierbei stehen Kommunen, Länder und der Bund in der Verantwortung.

Dieser Aussage zuzustimmen, hat der Rat der Stadt Laatzen bislang

abgelehnt.

Herr Dr. Miersch hat zu den Besudelungen unseres Hauses mit schwarzer

Farbe kurz vor Chanukka 2012 an uns mitfühlend geschrieben:

Ich bin bestürzt und verurteile auf Schärfste die Farbanschläge auf Ihr Haus.



Zu den Ehrenfeiern vor dem faschistisch konnotierten Ehrenmal Laatze

der unangemessenen Ehrungsform eines erhobenen rechten Armes

der antisemitisch konnotieren Herabwürdigung von Herrn Stuckenberg

17.11.2013 hat Herr Bundestagspräsident Lammert mitgeteilt:

Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag 2013

nicht nur grob gestört. Sein Verhalten

herabwürdigend. Er hat mehrfach das Gedenken an die Toten der Shoah

öffentlich herabwürdigend mit „erbärmlich“ bewertet. Er hat diese Bewertung

für den auf einem Transparent befindlichen Gedenktext:
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Zu den Ehrenfeiern vor dem faschistisch konnotierten Ehrenmal Laatze

Ehrungsform eines erhobenen rechten Armes

sch konnotieren Herabwürdigung von Herrn Stuckenberg

hat Herr Bundestagspräsident Lammert mitgeteilt:

Gedenkfeier zum Volkstrauertag 2013 wurde durch Herrn Stuckenberg

Sein Verhalten war über alle Maßen beleidigend und

Er hat mehrfach das Gedenken an die Toten der Shoah

herabwürdigend mit „erbärmlich“ bewertet. Er hat diese Bewertung

für den auf einem Transparent befindlichen Gedenktext:

Zu den Ehrenfeiern vor dem faschistisch konnotierten Ehrenmal Laatzen mit

Ehrungsform eines erhobenen rechten Armes und zu

sch konnotieren Herabwürdigung von Herrn Stuckenberg am

durch Herrn Stuckenberg

war über alle Maßen beleidigend und

Er hat mehrfach das Gedenken an die Toten der Shoah

herabwürdigend mit „erbärmlich“ bewertet. Er hat diese Bewertung
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Den Toten – Gefallen – Ermordet – Vergast – Verbrannt – Verhungert – Vermisst

als auch gegenüber den Personen, die dieses Transparent trugen,

vorgenommen.

Diese Bewertung erfolgte am 17. November 2013 von Herrn Stuckenberg kurz

nach dessen Heraustreten aus der Kapelle der Immanuelkirchengemeinde

zum ersten Male.

Diese öffentlich ausgesprochene Bewertung „erbärmlich“ wurde von Herrn

Stuckenberg gegen 11.30 Uhr bei dem städtischen Zeremonieakt wiederholt.

Die Bewertung gerade zu diesem Zeitpunkt ist als besonders herabwürdigend

zu kennzeichnen, weil zuvor der zuständige Polizeibeamte Herrn Stuckenberg

darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die öffentliche Bewertung mit

„erbärmlich“ wegen ihres Herabwürdigungscharakters hätte unterbleiben

sollen. Trotz dieser Belehrung wiederholte Herr Stuckenberg seinen

Verbalangriff auf das Gedenken an die Toten der Shoah. Erneut bewertete er

öffentlich laut vernehmbar das Gedenken an die Toten der Shoah mit

„erbärmlich“.

Zu dem o.a. Gedenktext war in den Leine-Nachrichten am 15.11.2013

berichtet worden:
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Das Gedenken mit dem Transparenttext fand am 17. November 2013 auch
vor St. Marien, Grasdorf, statt. Eine herabwürdigende Bewertung zu der stillen
Mahnung fand dort von keinem Teilnehmer statt.

Auf den Bericht der Leine-Nachrichten vom 18.11.2014 wird Bezug genommen
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Kirchlicherseits – Ev. luth. Landeskirche Hannovers - ist hierzu am 27.02.2014

ausgeführt worden:

Die Formulierung auf Ihrem Transparent ist ein Beitrag zur Präzisierung und

wehrt einem verharmlosenden Gedenken. Darüberhinaus verletzt der Ruf die

religiösen Gefühle eines jeden Menschen, ob jüdischen oder christlichen

Glaubens, der dieses Gebet [El male rachamim] mitbetet.

Hiermit wird beantragt die mehrfachen Herabwürdigungshandlungen von

Herrn Ratsvorsitzenden Stuckenberg zu verurteilen.

Viele Bundes- und Landespolitiker, Ministerpräsidenten, Minister, Abgeordnete

haben dieses Verhalten verurteilt.

Herr Bürgermeister Köhne hat die von ihm vorbereiteten Beschlußvorlagen mit

„Kenntnis genommen“ an den Rat der Stadt Laatzen der vergangenen Jahren

gegenüber dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport am

28.08.2017 wie folgt gerechtfertigt:

Es ist Ihrerseits zu prüfen, ob diese Darlegungen von Herrn Bürgermeister

plausibel sind:

- welches sind die Kriterien der Sichtweise von Herrn Bürgermeister Köhne zur

von ihm behaupteten sog. stark einseitigen Haltung der Eheleute Gottschalk?

- wird die Sichtweise im Sinne der Perspektivdivergenz des Antisemitismus-

berichts 2017 abgelehnt?

- welche Haltung wird den Eheleuten Gottschalk unterstellt?

- welche – zu kritisierende – Haltung wird den Überlebenden der Shoah bei

deren Anliegen gegenüber der Stadt Laatzen unterstellt?

- welche wesentlichen Aspekte werden vom Ehepaar Gottschalk

ausgeblendet?
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- anhand welcher kulturverbindlichen Maßstäbe wird die Kritik an den

Verhaltensweisen der Lokalpolitiker, den Herren Stuckenberg und Niemann,

als eine auf angedeutete Fehlinterpretationen beruhende Diskreditierung

bewertet?

- worin bestehen die angedeuteten Fehlinterpretationen?

Herr Kleen hat am 29.06.2016 hinsichtlich der Verhaltensweisen von Herrn

Stuckenberg und Herrn Niemann ausgeführt:

Ich verurteile das Verhalten, meiner Ratskollegen und entschuldige mich dafür.

Ihre Briefe zeigen deutlich, dass wir den Toten des Zweiten Weltkrieges in

würdevollen Rahmen gedenken sollten und fehlenden Respekt vor den

Holocaustüberlebenden und seinen Angehörigen nicht tolerieren dürfen.

Gemäß § 34 NKomVG und Art. 17 GG werden die Anträge gestellt:

1.

Der Rat der Stadt Laatzen verurteilt die Besudelung des Hauses Engerode 90

im November und Dezember 2012.

2.

Der Rat der Stadt Laatzen verurteilt die Ehrungszeremonie von Bürgermeister

und Ortsbürgermeister am Ehrenmal Laatzen am 25.05.2013, nachdem der

Ortsrat Laatzen festgelegt hatte, dass am Ehrenmal keine Gedenkfeiern mehr

durchgeführt werden sollen.

3.

Der Rat der Stadt Laatzen verurteilt die Ehrungszeremonie am 25.05.2013 mit

einem erhobenen rechten Arm angesichts des Sinnspruchs TREUE UM

TREUE als Folge des unbedingten Gehorsamsschwurs der Reichswehr am

02.08.1934 auf Adolf Hitler persönlich.

4.

Der Rat der Stadt Laatzen verurteilt das herabwürdigende Verhalten von Herrn

Stuckenberg gegenüber den Toten der Shoah am 17.11.2013, indem er

4.1.

gegen 11.00 Uhr das Gedenken an die Gefallenen und an die Toten der

Shoah als „erbärmlich“ bewertete,
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4.2.

gegen 11.30 Uhr das Gedenken an die Gefallenen und an die Toten der

Shoah entgegen einer Hinweisbelehrung des Polizeibeamten erneut öffentlich

mit „erbärmlich“ bewertete.

Bei der Beurteilung sollten die heutigen gültigen Bewertungsstandards,

insbesondere die hinsichtlich der Kriterien des Antisemitismus, zugrunde

gelegt werden.

Alle unsere Familienmitglieder sind bereit mit Ihnen im Kampf gegen den

Antisemitismus vertrauensvoll zu kooperieren. Unser Kampf währt schon ca.

50 Jahre. Hilfreich wäre es, wenn Sie sich eindeutig erklären würden und der

Erklärung gegen den Antisemitismus des Niedersächsischen Landtages vom

02.02.2017 zustimmen würden.

Die Erklärung lautet:

Antisemitismus hat in unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft

keinen Platz

Was sind Ihre wahren Beweggründe, dass Sie die Dialogangebote von

Überlebenden der Shoah nicht annehmen, Personen, die sich u.a. bis zur

psychischen Belastungsgrenze der Strapaze der Teilnahme an den

Auschwitzprozessen in Lüneburg und Detmold eingebracht haben, die z.T. mit

dem Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet

worden sind? Deren Hilfegesuche werden von Ihnen zwar registriert, eine

Reaktion erfolgt von Ihnen nicht.

Frau Pudler hätte als Verwandte gerne ihre Familie hier in Deutschland

besucht. Handlungen wie die von Herrn Stuckenberg im November 2013 sind

ebenso schrecklich wie die Besudelung unseres eigenen Hauses mit

schwarzer Farbe empfunden worden und haben bei vielen Personen erneute

Traumata ausgelöst, die einen Besuch in Deutschland unmöglich machen.

Welche Art von Abneigung besteht bei Personen, die das Gedenken an die

Toten der Shoah mit „erbärmlich“ bewerten?

In der Anlage zeige ich Ihnen die Verleihungsurkunde für das

Bundesverdienstkreuz an Frau Pudler – sie war in gleicher Weise wie Herr Dr.

Lebovits in Hessen tätig, dessen Anträge Sie abgelehnt haben.

Wäre es nicht wünschenswert, dass solche Personen sich auch in Laatzen

einbringen und Ihre Akzeptanz erfahren könnten?
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Mit freundlichem Gruße,

Gottschalk


